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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerden richten sich gegen drei Verfügungen des Obergerichts vom 19. Dezember
2014, welche das gleiche Strafverfahren betreffen und teilweise überschneidende Begehren
beinhalten, weshalb sich eine Beschwerdevereinigung rechtfertigt.

E. 2
Gegen die angefochtenen Entscheide ist nach Art. 78 Abs. 1 BGG grundsätzlich die
Beschwerde in Strafsachen gegeben.

E. 2.1
Allerdings schliessen die angefochtenen Entscheide des Obergerichts das Strafverfahren
nicht ab.

E. 2.1.1
Einer davon betrifft das Ausstandsgesuch gegen die Statthalterin des Bezirks Andelfingen
und stellt - vorbehältlich eines aktuellen Rechtsschutzinteresses und einer
rechtsgenügenden Begründung - einen anfechtbaren Zwischenentscheid gemäss Art. 92
BGG dar.

E. 2.1.2
Die beiden anderen Verfügungen betreffen weder Fragen der Zuständigkeit noch des
Ausstandes, womit es sich um Zwischenentscheide im Sinne von Art. 93 BGG handelt.
Dagegen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Zwischenentscheid einen nicht wieder
gutzumachenden Nachteil bewirken kann, oder wenn die Gutheissung der Beschwerde
sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit und
Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 BGG ).

Der Beschwerdeführer muss - sofern das nicht offensichtlich ist - darlegen, weshalb ein
Zwischenentscheid gemäss Art. 93 Abs. 1 BGG selbstständig anfechtbar sein soll ( BGE
137 III 324 E. 1.1 S. 328 f.; 136 IV 92 E. 4 S. 95; 133 III 629 E. 2.3.1 S. 632; je mit
Hinweisen). Der Beschwerdeführer äussert sich jedoch mit keinem Wort zu den
Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 BGG , obwohl ihn die Vorinstanz in der jeweiligen
Rechtsmittelbelehrung insoweit zutreffend darauf hingewiesen hat. Das Vorliegen eines
drohenden Rechtsnachteils ist auch nicht offensichtlich. Aus den Akten ist vielmehr
ersichtlich, dass das Statthalteramt am 5. Januar 2015 eine Einstellungsverfügung im
Verfahren gegen den Beschwerdeführer erlassen hatte, da nicht anklagegenügend
nachgewiesen werden konnte, welcher der Zwillingsbrüder die
Geschwindigkeitsüberschreitung begangen habe.

E. 2.2



Im Übrigen ist auch weder dargelegt noch ersichtlich, welches aktuelle und praktische
Interesse der Beschwerdeführer an der Behandlung der drei Beschwerden hat ( BGE 140 IV
74 E. 1.3.1 S. 77 ; 136 I 274 E. 1.3 S. 276 mit Hinweisen). Das Bundesgericht verzichtet
ausnahmsweise auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses, wenn sich die
aufgeworfenen Fragen unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen
können, eine rechtzeitige Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre und die
Beantwortung wegen deren grundsätzlicher Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt (
BGE 139 I 206 E. 1.1 S. 208 ; 135 I 79 E 1.1 S. 81; Urteil 1B_26/2014 vom 12. Dezember
2014 E. 1.2.2).

Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern er - trotz Einstellung des Verfahrens - noch
ein schutzwürdiges Interesse an der Behandlung seiner Rügen hat. Dazu hätte aber Anlass
bestanden, da ihm die Einstellungsverfügung schon am 6. Januar 2015 zugestellt wurde. Er
hatte demnach von der Einstellung der Strafuntersuchung Kenntnis, bevor er die
Beschwerden ans Bundesgericht erhob.

E. 2.2.1
Dies trifft insbesondere auch auf das Ausstandsbegehren gegen die Statthalterin zu. Der
Beschwerdeführer zeigt nicht auf, inwiefern er ein Interesse an der Feststellung der
Befangenheit der Statthalterin hat, nachdem das Verfahren zu seinen Gunsten ausgegangen
ist.

E. 2.2.2
Einzig im Zusammenhang mit seiner Protokollierungsrüge macht der Beschwerdeführer
geltend, er habe ein rechtlich geschütztes Interesse an der Festhaltung der Äusserung der
Statthalterin anlässlich der Einvernahme vom 28. Januar 2014, da sie geeignet sei, die
Befangenheit der verfahrensleitenden Untersuchungsbeamtin zu belegen. Die Statthalterin
bestreitet aber nicht, den Ausdruck " (ver-) eseln" damals verwendet zu haben. Dies wurde
vom Obergericht sowohl in der Verfügung betreffend Rechtsverweigerung (vgl. E. 4b) als
auch im Beschluss betreffend Ausstand (vgl. E. 3a) ausdrücklich festgehalten. Eine
Protokollierung dieser Aussage ist demzufolge nicht nötig.

E. 2.3
Soweit der Beschwerdeführer im Verfahren 1B_32/2015 beantragt, es sei eine
Rechtsverzögerung durch die mehrmonatige Untätigkeit des Statthalteramts festzustellen,
werden die Begründungsanforderungen gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG i.V.m. Art. 106 Abs. 2
BGG nicht eingehalten. Das Bundesgericht prüft nur klar und detailliert erhobene und,
soweit möglich, belegte Rügen; auf rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid
tritt es nicht ein ( BGE 133 II 249 E. 1.4.2 S. 254). Vorliegend fehlt es an einer
hinreichenden Begründung, welche darlegt, inwiefern der angefochtene Entscheid, in
welchem sich die Vorinstanz eingehend mit dem Verbot der Rechtsverzögerung bzw. dem
Beschleunigungsgebot auseinandergesetzt hat (vgl. E. 3), verfassungs- bzw.
bundesrechtswidrig sein soll.

Gleiches gilt für das Verfahren 1B_38/2015, in welchem sich der Beschwerdeführer nicht
in substanziierter Weise mit der ausführlichen Begründung des Obergerichts zum
Ausstandsbegehren auseinandersetzt (vgl. E. 3). Mit seinem Hauptargument, erst die
Kumulation von Verfahrensfehlern und der Aussage der Statthalterin hätten
ausstandsbegründende Wirkung entfaltet, wiederholt er lediglich die Eingabe, welche er



bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorgebracht hat.

E. 3
Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerden nicht einzutreten.

Der Beschwerdeführer trägt demnach die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ) und ihm
steht keine Parteientschädigung zu ( Art. 68 BGG ).
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